
I. GELTUNG UNSERER EINKAUFSBEDINGUNGEN
1. Unsere Bestellungen und Aufträge aller Art erfolgen ausschließlich zu 

diesen Einkaufsbedingungen, die der Auftragnehmer - auch für zu-
künftige Aufträge – ausdrücklich anerkennt. Ein Anerkenntnis ist in je-
dem Fall in der Lieferung der Ware bzw. der Erbringung der Leistung 
zu sehen. Abweichende Bedin gungen des Auftragnehmers – gleich-
gültig zu welchem Zeitpunkt sie uns zugehen – sind nicht verbindlich 
und werden ausdrücklich zurückgewiesen und widersprochen.

2. Abweichende Bedingungen oder sonstige Vereinbarungen sind nur 
verbind lich, wenn sie schriftlich erfolgen oder von uns schriftlich be-
stätigt werden.

II. BESTELLUNG / AUFTRAG
1. Die in unserer Bestellung/unserem Auftrag genannten Preise sind Fest-

preise. Der Auftragnehmer ist an seine Preisangebote gebunden. Auf 
jede Bestellung erhalten wir sofort eine Auftragsbestätigung.

2. Abweichungen von unserer Bestellung/unserem Auftrag und den 
vorgelegten Unterlagen oder Änderungen in der Beschaffenheit, 
Güte oder Leistungs fähigkeit der zu liefernden Waren oder Leistun-
gen gegenüber der bisher ge lieferten oder vereinbarten Ausführung 
bedürfen unserer vorherigen schrift lichen Zustimmung.

3. Technische Einzelheiten können wir bis vier Wochen vor Erreichen des 
Lie fertermin ändern. Werden uns Muster zur Verfügung gestellt, darf 
die Serien fertigung bzw. Lieferung erst nach ausdrücklicher schriftli-
cher Freigabe be ginnen.

4. Zur Weitergabe des Auftrags oder eines Auftragsteils an Dritte 
(Unterliefe ranten) bedarf es unserer vorherigen Zustimmung, soweit 
es sich nicht um geringfügige Nebenarbeiten handelt. Der Auftrag-
nehmer steht für von ihm beauftragte Dritte auch dann ein, wenn un-
sere Zustimmung zur Weitergabe vorliegt.

5. Wir können bis vier Wochen vor Erreichen des Liefertermins von der 
Bestel lung/dem Auftrag zurücktreten, wenn sich die wirtschaftlichen 
oder betrieb lichen Verhältnisse des Auftragnehmers in für uns unzu-
mutbarer Weise ändern, es sei denn, der Auftragnehmer weist das 
Gegenteil zu unserer Überzeugung nach.

III. AUFTRAGSUNTERLAGEN
1. Bestellungen/Aufträge und alle hiermit zusammenhängenden Ein-

zelheiten sind als Geschäftsgeheimnisse zu behandeln. Die vertragli-
che Zusammenar beit mit uns darf nicht zu Werbezwecken verwendet 
werden.

2. Skizzen, Zeichnungen, Informationen sowie alles geistige und mate-
rielle Ei gentum, das dem Auftragnehmer von uns zur Verfügung ge-
stellt oder nach unseren Angaben vom Auftragnehmer angefertigt 
wird, ist vertraulich zu be handeln und darf ohne unsere Einwilligung 
nicht anders als zu dem verein barten Zweck verwendet, insbesonde-
re keinem Dritten zur Kenntnis ge bracht werden. Auf Verlangen sowie 
bei Erledigung des Auftrags sind alle von uns zur Verfügung gestellten 
Unterlagen unverzüglich herauszugeben.

IV. LIEFERUNG
1. Die auf unseren Bestellungen/Aufträgen vermerkten Liefer-/

Leistungstermine sind bindend und unbedingt einzuhalten. Erkenn-
bare Leistungsverzögerun gen hat der Auftragnehmer unverzüglich 
schriftlich mitzuteilen. Eine solche Mitteilung befreit den Auftragneh-
mer jedoch nicht von gegebenenfalls uns zustehenden Schadenser-
satzansprüchen.

2. Wir sind berechtigt, im Fall der Nichterfüllung 20 % des 
Gesamtbruttoauf tragswerts und im Falle des Leistungsverzuges 0,5 
% des Gesamtbruttoauf tragswertes pro angefangener Kalenderwo-
che, maximal jedoch 20 %, als Schadensersatz geltend zu machen. 
Der Nachweis eines weitergehenden, dann vom Auftragnehmer zu 
erstattenden Schadensersatzes wird durch die vorstehende Rege-
lung nicht ausgeschlossen. Ebenso kann der Auftrag nehmer den 
Nachweis führen, daß kein oder ein wesentlich geringerer Schaden 
als der pauschal geltend gemachte eingetreten ist.

3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlech-
terung geht erst dann auf uns über, wenn die in der Bestellung ange-
gebene Em pfangsstelle die tatsächliche Gewalt über die gelieferten 
Gegenstände erlangt hat.

4. Der Auftragnehmer hält Ersatzteile für die Dauer der gewöhnlichen 
Nutzung der gelieferten Ware lieferbereit und wird uns bei Bedarf zu 
marktüblichen Konditionen beliefern.

5. Sämtliche Lieferungen erfolgen stets frei Haus einschließlich 
Verpackung. Teillieferungen sind nur nach unserer vorherigen 
schriftlichen Zustimmung zulässig.

V. PREISE UND ZAHLUNG
1. Die vereinbarten Preise sind Festpreise. Sie gelten frei unserem Werk 

bzw. der von uns angegebenen Lieferadresse einschließlich Verpa-
ckung und sonstiger Spesen. Die Umsatzsteuer ist in der Rechnung ge-
sondert aus zuweisen. 

2. Die Zahlung erfolgt in Euro nach unserer Wahl entweder innerhalb 
von 14 Tagen mit 3 % Skonto, nach 30 Tagen mit 2 % Skonto oder 
nach 90 Tagen netto, sofern individuell nichts Abweichendes verein-
bart wurde. Erfolgt die Lieferung nach Eingang der Rechnung, ist hin-
sichtlich der vorstehenden Zahlungsweise das Datum der Lieferung 
maßgeblich.

3. Sämtliche Zahlungen erfolgen grundsätzlich unter dem Vorbehalt der 
Rich tigkeit von Lieferung und Rechnung. Die Zahlung durch Wech-
sel bedarf keiner besonderen Vereinbarung. Auch bei Zahlung mit 
Wechsel sind wir zu Abzug von Skonto berechtigt.

4. Der Auftragnehmer darf Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
nur mit unserem schriftlichen Einverständnis an Dritte abtreten.

5. Die Aufrechnung mit Forderungen durch den Auftragnehmer ist un-
zulässig, es sei denn diese Forderungen sind unstreitig oder wurden 
rechtskräftig festgestellt.

6. Voraus- oder Anzahlungen werden nur in Sonderfällen nach vorheri-
ger schriftlicher Absprache und nur gegen Bankbürgschaften vorge-
nommen. 

VI. GEWÄHRLEISTUNG
1. Im Falle einer mangelhaften Leistung/Lieferung sowie im Falle sons-

tiger Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis stehen uns 
sämtliche gesetzlichen Rechte und Ansprüche uneingeschränkt zu.

2. Im Falle der Gefährdung der Betriebssicherheit und/oder zur Vermei-
dung ungewöhnlich hoher Schäden bei uns oder Dritten sind wir be-
rechtigt, auch ohne vorherige Abstimmung auf Kosten des Auftrag-
nehmers Mängel zu beseitigen und Schäden zu beheben oder De-
ckungskäufe vorzunehmen.

3. Der Auftragnehmer stellt uns von allen Ansprüchen Dritter – insbeson-
dere solchen aus Produkthaftung – frei, die auf der Fehlerhaftigkeit 
der von ihm an unserem Produkt erbrachten Teilleistungen (insbeson-
dere Lieferung von Grundstoffen) oder sonstigen von ihm zu vertre-
tenden Pflichtverletzungen aus dem Schuldverhältnis resultieren.

VII. BEISTELLUNG VON MATERIAL UND WERKZEUGKOSTEN ETC. 
1. Etwa von uns beigestellte Materialien oder Werkzeuge bleiben unser 

Eigen tum, sind vom Auftragnehmer - getrennt von seinem  Eigentum 
- sachge recht zu lagern und ausreichend gegen Schäden aller Art 
(Feuer, Wasser, Diebstahl, etc.) zu versichern. Sie dürfen ausschließ-
lich bestimmungsgemäß verwendet werden und sind auf unsere An-
forderung sowie nach Beendigung des Auftrags zurückzugeben. 

2. Eine etwaige Verarbeitung oder Umbildung von uns beigestellter Ma-
terialien erfolgt stets für uns als Hersteller. Im Falle der Verbindung 
und/oder Vermi schung erwerben wir wertanteilsmäßig Miteigentum 
an der neuen einheit lichen Sache. 

3. Sofern die Bestellung die Übernahme von Werkzeug- und/oder Mo-
dellkosten etc. ganz oder anteilig umfasst, erfolgt die Herstellung sol-
cher Werkzeuge, Modelle etc. für uns und solche Gegenstände ge-
hen mit ihrer Fertigstellung in unser Eigentum über. Dies gilt unabhän-
gig davon, ob die Kostenüber nahme insoweit gesondert geregelt, 
oder in der vertraglichen Vergütung ent halten ist. Die vorstehenden 
Regelungen unter Ziff. VII 1. zur Lagerung, Ver sicherung, Verwendung 
und Herausgabe gelten entsprechend. 

VIII. ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. Erfüllungsort für alle Lieferungen und Leistungen ist die von uns 

vorgeschrie bene Empfangsstelle oder – sofern eine solche nicht vor-
geschrieben wird – unser Hauptsitz.

2. Gerichtsstand ist – soweit der Auftragnehmer Kaufmann, juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sonderver-
mögen ist – der Sitz unserer Hauptniederlassung und gegebenenfalls 
zusätzlich der Sitz unserer im Handelsregister eingetragenen Zweignie-
derlassung, die den Vertragsabschluß tätigte. Wir sind jedoch auch 
berechtigt, den Auftrag nehmer bei dem für seinen Sitz zuständigen 
Gericht zu verklagen.

3. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Auftragnehmer 
gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluß des 
einheitlichen UN-Kaufrechts (CISG).

4. Der Auftragnehmer willigt darin ein, daß wir Daten – soweit 
geschäftsnot wendig und im Rahmen des Bundesdatenschutzgeset-
zes zulässig – EDV-mäßig speichern und verarbeiten. Diese Einwilli-
gung gilt gleichzeitig als Benachrichtigung im Sinne des § 26 Abs. 1 
BDSG.

5. Sollte ein Teil des Vertrages oder dieser Einkaufsbedingungen unwirk-
sam sein, wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages oder dieser Be-
dingungen nicht berührt.
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